
SATZUNG DER
NEXUS AG

Stand: 23.11.2022



 

 

I. 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
 

Firma, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 
 

"Nexus AG". 
 
(2) Sie hat ihren Sitz in Donaueschingen. 
 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 

§ 2 
 
Gegenstand der Gesellschaft 
 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung bei Hard- und Softwareauswahl 

von Computern, Vertrieb von Hard- und Software und die Entwicklung sowohl 
von individueller als auch generell einsetzbarer Software sowie die Beteiligung 
an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck im 
In- und Ausland, die Gründung solcher Unternehmen und der Erwerb von 
sämtlichen oder einzelnen Wirtschaftsgütern, unabhängig davon, ob materiell 
oder immateriell, oder Teilbetrieben von solchen Unternehmen. 
 
 

(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck 
unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Filialen im Inland 
und Ausland errichten. 

 
 

§ 3 
 
Bekanntmachungen und Mitteilungen 
 
(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen 

Bundesanzeiger, soweit das Gesetz im Einzelfall nichts anderes bestimmt. 
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(2) § 27 a Abs. 1 des Gesetzes über den Wertpapierhandel (WpHG) findet keine 
Anwendung. 

 
 
 

II. 
 

Grundkapital und Aktien 
 

§ 4 
 
Grundkapital 
 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 

 
EUR 17.274.695,00 

 (in Worten: Euro siebzehn Millionen zweihundertvierund-
siebzigtausendsechshundertfünfundneunzig) 
 
Es ist eingeteilt in Stück 17.274.695 auf den Inhaber lautende Stückaktien. 

 
(2) Die Form von Aktienurkunden bestimmt der Vorstand. Die Gesellschaft kann 

einzelne Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrzahl von 
Aktien verbriefen (Globalaktien, Globalurkunden). Das Recht der Aktionäre auf 
Verbriefung ihrer Aktien ist ausgeschlossen. 
 
 

(3) Die Gesellschaft ist zur Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen 
sowie Schuldverschreibungen und deren Zins- und Erneuerungsscheinen 
berechtigt; für deren Gestaltung gilt vorstehend Abs. 2 S. 1. 
 
 

(4) Der Vorstand wird ermächtigt, in der Zeit bis zum 31.03.2026 das Grundkapital 
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um 
bis zu insgesamt EUR 1.577.536,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber 
lautender nennwertloser Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die neuen Aktien können 
auch an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens 
sowie an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden. Der 
Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Bedingungen 
der Aktienausgabe; bei der Ausgabe von Aktien an den Vorstand entscheidet 
allein der Aufsichtsrat über die Bedingungen der Aktienausgabe. Der Vorstand 
ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre in folgenden Fällen zu entscheiden: 
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a) Für Spitzenbeträge, 
 

b) zur Ausgabe neuer Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines 
verbundenen Unternehmens sowie an Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft, 

 
c) zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlage zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, 
 
d) zur Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher 
Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Feststellung des 
Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet und der auf die neuen 
Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt 
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des zum Zeitpunkt der 
Eintragung dieser Ermächtigung im Handelsregister vorhandenen 
Grundkapitals (EUR 15.752.231,00) und – kumulativ – 10 % zum Zeitpunkt 
der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht 
übersteigt. Von der Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der 
anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder 
zurückerworbene Aktien entfällt, die seit der Eintragung dieser 
Ermächtigung im Handelsregister unter vereinfachtem 
Bezugsrechtsausschluss gem. oder entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 
ausgegeben oder veräußert worden sind. Ebenso der anteilige Betrag am 
Grundkapital, auf den sich Options- und/oder Wandlungsrechte aus 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und/oder 
Wandlungspflichten aus Wandelschuldverschreibungen beziehen, die seit 
der Eintragung dieser Ermächtigung im Handelsregister in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben worden sind. 

 
 
(5) entfallen 
 
 
(6) entfallen 
 
 
(7) entfallen 
 
 
(8) entfallen 
 
 

III. 
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Der Vorstand 

 
§ 5 

 
Zusammensetzung des Vorstands 
 
(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Auch wenn das 

Grundkapital mehr als EUR 3.000.000,00 beträgt, kann der Aufsichtsrat 
bestimmen, dass der Vorstand nur aus einer Person besteht. Die Bestellung von 
stellvertretenden Mitgliedern des Vorstands ist zulässig. Diese haben in Bezug 
auf die Vertretung der Gesellschaft nach außen dieselben Rechte wie die 
ordentlichen Mitglieder des Vorstandes. 
 
 

(2) Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der Vorstandsmitglieder, der 
Abschluss, die Abänderung und Kündigung der Anstellungsverträge sowie der 
Widerruf der Bestellung erfolgt durch den Aufsichtsrat, ebenso die Ernennung 
eines Mitgliedes des Vorstandes zum Vorstandsvorsitzenden sowie weiterer 
Vorstandsmitglieder zu stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. 

 
 

§ 6 
 
Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands 
 
(1) Der Vorstand kann sich mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine 

Geschäftsordnung geben, wenn nicht der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für 
den Vorstand erlässt. 
 
 

(2) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden, im Falle seiner 
Verhinderung die des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 
 
 

(3) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss anordnen, dass bestimmte Arten von 
Geschäften seiner Zustimmung bedürfen. 
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§ 7 
 

Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft 
 
Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied 
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann 
bestimmen, dass Vorstandsmitglieder einzelvertretungsbefugt sind. 
 
 

IV. 
 

Der Aufsichtsrat 
 

§ 8 
 

Zusammensetzung des Aufsichtsrates 
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 

 
 

(2) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden 
Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Wahl 
festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrates werden, wenn 
Aufsichtsratsmitglieder oder für diese in den Aufsichtsrat nachgerückte 
Ersatzmitglieder vor Ablauf der regulären Amtszeit ausscheiden und die 
Hauptversammlung nicht vor diesem Ausscheiden einen Nachfolger wählt. Die 
Amtszeit von in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmitgliedern endet mit dem 
Schluss der Hauptversammlung, in der ein Nachfolger für das jeweils ersetzte 
Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, spätestens zu dem Zeitpunkt, in dem die 
reguläre Amtszeit des letzteren abgelaufen wäre. Ein in den Aufsichtsrat 
nachgerücktes oder vor diesem spätesten Ende seiner Amtszeit dort wieder 
ausgeschiedenes Ersatzmitglied nimmt seinen ursprünglichen Platz in der Reihe 
der Ersatzmitglieder wieder ein. 
 
 

(3) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitgliedes gewählt, 
so besteht sein Amt für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds. 
Die Hauptversammlung kann jedoch bei der Wahl eine andere Amtsdauer 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens bestimmen. 
 
 

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von 1 
Monat niederlegen. Die Niederlegung muss durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates erfolgen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund 
bleibt hiervon unberührt. 
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(5) Wahl und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern erfolgen durch Beschluss der 
Hauptversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache 
Stimmenmehrheit). 

 
 
 

§ 9 
 
Willenserklärungen des Aufsichtsrates 
 
(1) Willenserklärungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse werden namens 

des Aufsichtsrates durch den Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung 
durch dessen Stellvertreter abgegeben. 
 
 

(2) Ständiger Vertreter des Aufsichtsrates gegenüber Dritten, insbesondere 
gegenüber Gerichten und Behörden sowie gegenüber dem Vorstand, ist der 
Vorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter. 

 
 
 

§ 10 
 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter 
 
(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 

Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer der Gewählten oder einen 
kürzeren vom Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum. Die Wahl erfolgt im Anschluss 
an die Hauptversammlung, in der die von der Hauptversammlung gewählten 
Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden sind, in einer ohne besondere 
Einberufung stattfindenden Sitzung. Scheidet der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat 
eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 
 
 

(2) Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Ausübung ihrer 
Obliegenheiten verhindert, so hat diese Obliegenheiten für die Dauer der 
Verhinderung das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied zu übernehmen. 

 
 

§ 11 
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Geschäftsordnung und Ausschüsse 
 
(1) Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen von Gesetz und Satzung eine 

Geschäftsordnung. 
 
 

(2) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren Aufgaben 
und Befugnisse festsetzen. Den Ausschüssen können auch 
Entscheidungsbefugnisse übertragen werden. 
 
 

(3) Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung ihrer 
Auf- gaben der Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. Sie können 
zu ihren Sitzungen Sachverständige und Auskunftspersonen hinzuziehen. 
 
 

(4) Von einem Aufsichtsratsausschuss beschlossene Willenserklärungen gibt im 
Namen des Ausschusses dessen Vorsitzender ab. 

 
 
 

§ 12 
 
Einberufung / Sitzungsfrequenz 
 
(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden, im Falle 

seiner Verhinderung durch dessen Stellvertreter, mit einer Frist von 8 Tagen 
schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der 
Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In 
dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, 
fernmündlich oder per Telefax einberufen.  
 
 

(2) Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. 
 
 

(3) Der Aufsichtsrat soll einmal im Kalendervierteljahr, er muss einmal und - sofern 
die Gesellschaft börsennotiert ist - zweimal im Kalenderhalbjahr 
zusammentreten. 
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§ 13 
 
Beschlussfassung 
 
(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. 

Außerhalb von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats schriftliche, durch Übermittlung von Telefaxschreiben oder 
fernmündliche Beschlussfassungen sowie Beschlussfassungen, die aus einer 
Kombination vorstehender Möglichkeiten bestehen, erfolgen, wenn kein Mitglied 
diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen 
Frist widerspricht. Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich 
festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. 
 
 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn an der Beschlussfassung mindestens 
3 Mitglieder teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung 
teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. Die Beschlussfassung 
über einen Gegenstand der Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten 
war, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates der Beschlussfassung 
widerspricht. 
 
 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas 
anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so findet eine neue Aussprache nur 
statt, wenn die Mehrheit des Aufsichtsrats dies beschließt. Andernfalls muss 
unverzüglich neu abgestimmt werden. Bei dieser erneuten Abstimmung über 
denselben Gegenstand hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats, wenn auch sie 
Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen. 
 
 

(4) Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse 
ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder 
im Falle von vorstehend Abs. 1 vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu 
unterzeichnen ist. 
 
 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft nehmen an den Sitzungen des 
Aufsichtsrats teil, soweit nicht durch den Aufsichtsratsvorsitzenden oder durch 
Beschluss des Aufsichtsrates Sitzungen unter Ausschluss der 
Vorstandsmitglieder anberaumt werden. 

 
 



- 10 - 

 

§ 13 a 
 
Vergütung 
 
(1) Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer 

Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von jeweils EUR 
16.000,00. Abweichend davon erhält der Aufsichtsratsvorsitzende für jedes volle 
Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in 
Höhe von EUR 40.000,00. Dasjenige Mitglied des Aufsichtsrats, das zugleich 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist, erhält abweichend von vorstehend 
Satz 1 für jedes volle Geschäftsjahr, in dem er den Vorsitz im Prüfungsausschuss 
wahrnimmt, eine feste Vergütung in Höhe von EUR 24.000,00. Diejenigen 
Mitglieder des Aufsichtsrats, die den Vorsitz von sonstigen Ausschüssen des 
Aufsichtsrats wahrnehmen, erhalten neben ihrer Vergütung gemäß vorstehend 
Satz 1 für jedes volle Geschäftsjahr, in dem sie den Vorsitz im betreffenden 
Ausschuss wahrnehmen, eine feste Zusatzvergütung von EUR 1.000,00. Ist der 
Aufsichtsratsvorsitzende zugleich Vorsitzender eines Ausschusses, erhält er für 
den Vorsitz im Ausschuss keine gesonderte Vergütung.“ 
 
 

(2) Aufsichtsräte, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres 
angehören bzw. Vorsitzende eines Ausschusses, die diesem nicht während 
eines vollen Geschäftsjahres vorsitzen, erhalten die Vergütung entsprechend der 
Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit bzw. ihres Vorsitzes. Feste und variable 
Vergütungen sowie die Pauschalvergütungen für Ausschussvorsitzende sind 
jeweils innerhalb eines Monats nach der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung des Aufsichtsrates für das betreffende Geschäftsjahr entscheidet, 
zahlbar. 
 
 

(3) Für Aufsichtsräte wird als Nebenleistung eine Directors' & Officers' Liability 
lnsurance (D&O-Versicherung) durch die Gesellschaft abgeschlossen. 
 
 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie 
Ersatz der auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer. 

 
 

§ 14 
 
Satzungsänderungen 
 
Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung 
betreffen, zu beschließen. 
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V. 
 

Hauptversammlung 
 

§ 15 
 
Ort und Einberufung 
 
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer 

deutschen Wertpapierbörse statt. 
 
 

(2) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, 
die Gewinnverwendung und - soweit erforderlich - über die Feststellung des 
Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb 
der ersten 8 Monate eines Geschäftsjahres statt. 

 
 
 

§ 16 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
(1) Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht 

ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre 
Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung 
müssen der Gesellschaft unter der in der Einladung hierfür mitgeteilten Adresse 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldetag) zugehen. In 
der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen 
werden. 
 
 

(2) Für die Berechtigung nach Abs. 1 reicht ein in Textform erstellter besonderer 
Nachweis des Anteilsbesitzers durch den Letztintermediär gem. § 67c Abs. 3 
AktG aus. Der Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung befindliche Aktien 
kann auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der 
Aktien ausgestellt werden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 
im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen.  
Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifel an der Richtigkeit oder Echtheit des 
Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. 
Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des 
Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts zurückweisen. 
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(3) Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder 

englischer Sprache erfolgen. 
 
 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, 
 

a) dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an- 
deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder 
einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 
Kommunikation ausüben können; der Vorstand ist ermächtigt, 
Bestimmungen zum Umfang der elektronischen Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zum Verfahren zu treffen, diese sind mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekanntzumachen; 
 

und/oder 
 
b) dass die Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung 

teil- zunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation 
abgeben können (Briefwahl); der Vorstand ist ermächtigt, Bestimmungen 
zum Verfahren der Briefwahl zu treffen, diese sind mit der Einberufung der 
Hauptversammlung bekanntzumachen. 
 
 

(5) Informationen können an die Aktionäre auch im Wege der Datenfernübertragung 
übermittelt werden, soweit die Voraussetzung des § 49 Abs. 3 WpHG vorliegen. 
Die Übermittlung der Mitteilung nach § 125 AktG wird insoweit auf den Weg der 
elektronischen Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist – ohne dass hierauf 
ein Anspruch besteht – berechtigt, die Mitteilungen auch in Papierform zu 
versenden. 
 

 
§ 17 

 
Stimmrecht 
 
(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

 
 

(2) Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
bedürfen der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. 
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§ 18 

 
Vorsitz in der Hauptversammlung 
 
(1) Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

berufen. Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes 
Aufsichtsratsmitglied, das diese Aufgabe wahrnimmt. Ist der Vorsitzende 
verhindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so wird der 
Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung gewählt. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung, er bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände und die Art und Form der Abstimmung. Er ist 
ermächtigt, das Frage- und Rederecht von Aktionären zeitlich angemessen zu 
beschränken. 

 
 
 

 
§ 19 

 
Beschlussfassung 
 
(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vor- 
schreibt. In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht 
durch Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfache 
Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. Stimmenthaltung gilt nicht als 
Stimmabgabe. 
 
 

(2) Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als 
abgelehnt. 

 
(3) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht er- 

reicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die die 
höchsten Stimmzahlen erhalten haben. Bei gleicher Stimmzahl im zweiten Wahl- 
gang entscheidet das Los. 
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VI. 
 

Jahresabschluss, Rücklagen, Verwendung des Bilanzgewinnes 
 

§ 20 
 
Jahresabschluss, Rücklagen 
(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich nach Entgegennahme des gem. § 

171 Abs. 2 AktG vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts in der ordentlichen 
Hauptversammlung über die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats, über 
die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl des Abschlussprüfers und in 
den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des 
Jahresabschlusses. Der Jahresabschluss, der Lagebericht des Vorstandes, der 
Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die 
Verwendung des Bilanzgewinnes sind  

 
von der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung an in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen; 
anstelle oder neben der Auslegung kann die Gesellschaft die vorbezeichneten 
Informationen und Dokumente für denselben Zeitraum über die Internetseite der 
Gesellschaft zugänglich machen. 
 
 

(2) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie 
Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen 
einstellen; sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu 1/4 des 
Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange die 
anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder 
nach Einstellung übersteigen würden. 

 
(3) Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist 1/4 des 

Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 
 
 

(4) Bei der Errechnung des gem. Abs. 1 oder 2 in andere Gewinnrücklagen 
einzustellenden Teiles des Jahresüberschusses sind Verlustvorträge 
abzuziehen. 
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§ 21 
 
Gewinnverwendung 
 
(1) In einem Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung neuer Aktien 

abweichend von § 60 Abs. 2 S. 3 des AktG festgesetzt werden. 
 
 

(2) Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdividende an die 
Aktionäre ausschütten. 

 
 
 

§ 22 
  
Festsetzungen 
Bei Errichtung der Gesellschaft wurde folgende Festsetzung in der Satzung zur 
Übernahme des Gründungsaufwandes getroffen, welche nach § 26 Abs. 5 AktG 
Bestandteil der Satzung bleibt: 
 
 
 

§ 23 
 

Gründungsaufwand 
 
Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zu einem Betrag in Höhe von 
DM 50.000,00. 
 
  
 




